
 
 
 
 

Anerkennung von online-Fortbildungen 
 

 

• Die Online-Fortbildung muss den allgemeinen Fortbildungsrichtlinien in Ausführung von Artikel 15 des 

Tarifvertrags entsprechen, d. h. die Kurse müssen praxisrelevant sein. 

 

• Teilnehmende von online-Fortbildungskursen müssen in einer Datenbank des Kursanbieters regis-

triert sein. 

 

• Die Identifizierung der Teilnehmenden während des Kursbesuches muss gewährleistet sein. 

 

• Die Lernplattform muss die aktive Präsenzzeit der Teilnehmenden überprüfen und ausweisen können. 

 

• Teilnehmende von online-Fortbildungskursen müssen eine Teilnahmebescheinigung als Fortbildungs-

nachweis erhalten, welche die aktive Präsenzzeit, den Zeitpunkt und den Inhalt des besuchten online-

Kurses belegt. Im Weiteren muss es den Namen des Anbieters, sowie den Vor- und Nachnamen der 

Teilnehmenden, das Datum der Ausstellung des Zertifikates und die Unterschrift des Veranstalters 

tragen.  

 

• Es werden nur Lernperioden von mindestens einer halben Stunde Dauer anerkannt. 

 

• Teilnehmende müssen vom Anbieter eine Bestätigung verlangen und bei einer Kontrolle vorlegen, in 

der der Veranstalter bestätigt, dass diese Richtlinien eingehalten werden.  


